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Rathaus, Tourist-Info, Hans-Thoma-Museum und Postfiliale geschlossen 
 

Am Donnerstag, den 07.04.2022 sind  
das Rathaus, die Tourist-Info, das Hans-Thoma-Museum sowie die Postfiliale  

aufgrund einer internen Veranstaltung am Vormittag komplett geschlossen. Wir bitten dies zu beachten! 

 

 

Öffnungszeiten Verwaltung 
Nachdem die 3G Pflicht in kommunalen Gebäuden nun weggefallen ist, gelten wieder unsere gewohnten Öffnungszeiten.  
 

Mo – Fr von 09.00 – 12.00 Uhr  
Do                  14.00 – 18.00 Uhr 
 

Die FF2 2 Maskenpflicht bleibt im Rahmen unseres Hausrechts – zu Ihrem und zu unserem Schutz – bis auf Weiteres 
bestehen. 
Um Wartezeiten zu vermeiden stehen wir Ihnen während und außerhalb dieser Zeiten nach Terminvereinbarung zur 
Verfügung. Telefonische Erreichbarkeit Montag – Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr 

 

 
EINLADUNG 

  

zur Sitzung des Gemeinderates 

am Montag, den 04.04.2022, um 19.30 Uhr   

im Kurhaus Bernau 

 

TAGESORDNUNG 
 

I. Öffentliche Sitzung: 
 

1. Bekanntgaben der Verwaltung 
2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
3. Frageviertelstunde für Einwohner   
4. Brandschutz Kindergarten / Vergabe  

• Metallbauarbeiten 

• Maurerarbeiten 

• Malerarbeiten  

• Fluchttüren  
 Beratung und Beschlussfassung 

5. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 

Bernau im Schwarzwald, den 24.03.2022 
 

 
 

Alexander Schönemann  
-Bürgermeister- 
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Rathaus Bernau 
telefonische Erreichbarkeit Montag – Freitag:  09:00 – 12:00 Uhr 
Vermittlung oder telefonische Ansage:               07675/1600-0 
Öffnungszeiten Verwaltung: 
Montag bis Freitag         09:00 – 12:00 Uhr 
donnerstags zusätzlich von        14:00 – 18:00 Uhr 
Zusätzliche Terminvereinbarung außerhalb dieser 
Öffnungszeiten möglich! 
 

Postagentur im Rathaus 
Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag          09:00 – 12:00 Uhr 
Samstag           10:00 – 11:00 Uhr 
 

Notrufe 
Feuerwehr / Bergwacht / DRK    112 
Polizei       110 
Polizeiposten St. Blasien         0 76 72 / 92 22 80 
Polizeirevier Bad Säckingen             0 77 61 / 93 40 
Gift-Notruf Freiburg               0 761 / 19 240 
 

Bereitschaftsdienste 
Ärztl. Bereitschaftsdienst            116 117 
Zahnärztl. Notdienst       0 180 3 222 555 30 
Augenärztl. Notdienst            0 180 6 07 62 12 
Tierärztl. Bereitschaftsdienst       0 171 / 735 556 12 
Apotheken-Notdienst             0 800 / 0022833 
oder www.aponet.de 
 

Notfallversorgung im Spital Waldshut            0 77 51 / 85 - 0 

• Internistische Notfallversorgung 

• Chirurgische Notfallversorgung 

• Gynäkologische Notfallversorgung 

• Geburtshilfliche Notfallversorgung 

• Urologische Notfallversorgung 
Sie erreichen das Spital Waldshut an allen Tagen rund um die Uhr. 
 

Soziale Einrichtungen 
Sozialstation St. Blasien e.V.             0 76 72 / 21 45 
Hausnotruf des Caritasverbandes      0 176 / 180 111 61 
Landratsamt WT- Jugendamt             0 77 51 / 86 - 0 
Diakonisches Werk Hochrhein           0 77 51 / 830 40 
Caritasverband Hochrhein            0 77 51 / 801 10 
bwlv Fachstelle Sucht Waldshut              www.bw-lv.de 
Abt. Alkohol, Medikamente, Glücksspiel      0 77 51 / 89 668-0 

Abt. Jugend- und Drogenberatung       0 77 51 / 89 677-0 

Selbsthilfegruppe Angehörige Suizidopfer        0 77 51 / 801 133 
Selbsthilfegruppe Bipolare Erkrankung        0 77 51 / 801 143 
Schwangerschaftskonflikt / -beratung       0 77 51 / 898 237 
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen         0 8000 / 116 016 
Frauen- und Kinderschutzhaus Waldshut            0 77 51 / 35 53 
Beratungsstelle Courage, Lauchringen    0 77 41 / 808 22 77 
Telefonseelsorge  0 800 / 111 0 111 od. 0 800 / 111 0 222 
SKM / anerkannter Betreuungsverein    0 77 51 / 8 000 888 
Offene Treffs im Landkreis WT               www.familien-plus.de 
Lebenshilfe Südschwarzwald e.V.      0 77 41 / 96 57 277 
oder     e.stadler@lebenshilfe-ssw.de 
 

EnergieDienst AG 
Störungsnummer         0 76 23 / 92 18 18 
Servicenummer         0 76 23 / 92 12 42 
 

Tierschutzverein Waldshut-Tiengen 
Tierheim Steinatal 2,         0 77 41 / 68 40 33 
Handy Notruf           0 151 554 147 85 

Sprechtage mit Rentenberatung in Häusern 
Terminvereinbarung unter Tel.: 0 76 72 / 93 140. 
 

IKK-Sprechtag Bernau 
Wir sind solange die Alarmstufe gilt nicht persönlich für Sie 
erreichbar. Telefonisch sind wir unter 07621 / 4028 12510 
erreichbar 
 

IBB – Stelle Waldshut 
Beratungsgespräche können wegen den neuen Corona-
Maßnahmen leider nur noch telefonisch stattfinden.  
Diese sind dafür immer, während der Woche, möglich. Die 
Sprechstunde ist nicht an bestimmten Tagen gebunden. Sie 
können uns unter Telefon 07751 / 9151110 (Anrufbeantworter) 
24 Stunden täglich erreichen oder zu Bürozeiten unter Telefon 
07751 / 86-4254. Homepage: www.ibb-stelle waldshut.de 
 

Blinden- und Sehbehinderten Verein Süd-Baden e.V.  
Stammtischtreff in Waldshut-Tiengen. Jeden 2. Freitag im Monat, 
Infos: Frau Barbara Büche, 0 77 03 / 79 73. 
 

Ihr Leben daheim – bestens begleitet.  
Caritas Sozialstationen Hochrhein, gemeinnützige GmbH. 
Sozialstation St. Verena, Poststr. 1, 79761 WT-Tiengen.  
Verwaltung und Einsatzleiterin der Dorfhelferinnen:  
Tel.: 0 77 41 / 966053, mobil 0 173/ 4122399 oder per Mail: 
raphaela.gunkel@dorfhelferinnenwerk.de 
 

Die VdK Sozialrechtsschutz gGmbH: 

Sprechtag der VdK Sozialrechtschutz GmbH in Waldshut-Tiengen, 
Bahnhofstr. 12. Die Beratung u. rechtliche Vertretung in sozial-
rechtlichen Fragen, u.a. in der gesetzl. Kranken-, Unfall-, Renten-, 
Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sowie Schwerbehinderten-
recht. Terminvereinbarung unter 0 77 41 / 96 98 730 
 

Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe 
Pflegestützpunkt – Infos u. individuelle Beratung rund um das 
Thema Pflege. Termine können nur nach vorheriger 
Vereinbarung stattfinden. Die zuständige Beraterin ist Frau S. 
Hiob. Terminvereinbarung unter Tel. Nr.: 0 77 51 / 86 42 90 oder 
per E-Mail: simone.hiob@landkreis-waldshut.de.  
Pflegestützpunkt im Rathaus St. Blasien, 13.04.22, 11.05.22 und 
15.06.22 Tel. 07751/864290 
 

Frauenberatung Courage 

14-tägig freitags Beratungen für Frauen und Mädchen in Bad 
Säckingen. Terminabsprache unter: 07741 – 808 22 77 
 

Selbsthilfegruppe für Jugendliche von 16-20 Jahren 
mit einer depressiven Erkrankung und / oder Angsterkrankung. 
Treffen jeweils am zweiten und vierten Montag im Monat um 
19:00 Uhr im Caritasverband Hochrhein, Poststr. 1, 79761 
Waldshut-Tiengen. Infos unter: Du-bist-nicht-alleine@mail.de 
 

Selbsthilfegruppe " Menschen mit Hörbeeinträchtigung " 
Treffen sind an jedem 2. Donnerstag jeden Monats 
vorgesehen. Infos: (gerda-baechle@gmx.de) 

 

 
 

 Restmüll   Montag, 11.04.2022 
 Gelber Sack  Samstag, 16.04.2022 

 Biotonne   Montag, 04.04.2022 
 Blaue Tonne   Freitag,   29.04.2022 

  

http://www.aponet.de/
http://www.bw-lv.de/
http://www.familien-plus.de/
http://www.ibb-stelle/
mailto:raphaela.gunkel@dorfhelferinnenwerk.de
mailto:simone.hiob@landkreis-waldshut.de
mailto:gerda-baechle@gmx.de


 

 
 

 

Öffentliche  
Zahlungsaufforderung 

 

 

Nach den zuletzt zugestellten Bescheiden werden 
folgende Abschläge und Vorauszahlungen fällig: 
 

a) 30.03.2022        Wasser / Abwasserabschläge 
                                 1. Vorauszahlungsrate 2022 

 

b) 01.04.2022       Fremdenverkehrsabgabe 
                                1. Vorauszahlungsrate 2022 
 

Wir bitten alle Zahlungspflichtigen, den Zahlungstermin 
einzuhalten. 
Die Gemeindekasse ist verpflichtet, bei nichteinhalten 
des Fälligkeitstermins, die gesetzlich vorgeschriebenen 
Säumniszuschläge und Mahngebühren zu erheben. 
Sollte der Gemeindekasse eine Abbuchungs-
ermächtigung vorliegen, so werden die geschuldeten 
Beträge zur Fälligkeit abgebucht. Somit ist 
gewährleistet, dass kein Zahlungstermin versäumt wird. 
Falls Sie am Abbuchungsverfahren teilnehmen möchten 
senden wir Ihnen gerne ein SEPA-Lastschriftmandat zu. 
Gemeindekasse, Tel: 07675 160025 
 

Bernau im Schwarzwald 
Alexander Schönemann, Bürgermeister 
 

 

 
 

Wir feiern Gottesdienste unter den für die Warnstufe 
vorgegebenen Hygiene-Maßnahmen und Beachtung der 
Abstandsregeln. Es besteht weiterhin Maskenpflicht 
(zwischen 6 -17 Jahren medizinische Masken, ab 18 Jahren 
FFP2-Masken). Es kann zu Änderungen kommen. Wir 
informieren Sie tagesaktuell über die Homepage (www.eki-
st-blasien.de). 

Christuskirche St. Blasien 
 

Sonntag, 03.04.22  
10:30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Rudzki)     
Veranstaltungen: 
Montag, 04.04.22 
19.00 Uhr Ökumenischer Jugendkreuzweg Treffpunkt 
Domplatz 
Dienstag, 05.04.22 
18:00 Uhr Mahnwache für den Frieden auf dem 
Sparkassenplatz 
Donnerstag, 07.04.22 
16:00 Uhr Gottesdienst im Haus Mutter 
Bitte beachten Sie:  
Da die Kirche i. d. R. geschlossen ist, bitten wir einen 
Besichtigungstermin telefonisch zu vereinbaren.  
Das Pfarramtsbüro ist in der Regel donnerstags – freitags 
von 9.00 – 11.00 Uhr besetzt (Tel.: 07672 – 906009, Email: 
st.blasien@kbz.ekiba.de). Pfarrerin Rudzki Tel.: unter 07672 
– 906010 oder E-Mail: Lisa.Rudzki@kbz.ekiba.de 
 

Katholisches Pfarramt Bernau St. Johann 

Alle Jugendlichen sind herzlich zum ökumenischen 
Jugendkreuzweg vor dem Dom St. Blasien  
am Montag, den 04.04.2022 um 19.00 Uhr eingeladen. 
 

 
 

Für den Inhalt der Veröffentlichungen unter 

„Vereinsmitteilungen“ sind die Vereine verantwortlich! 
 

Liebe Narren, Liebe Ehrennarren, 
 

Am Samstag, den 09.April 2022 findet um 20.11 Uhr im 
Gasthaus Hofeck unsere diesjährige Generalversammlung 
statt. 
Aufgrund der Coronaverordnung gilt die 3G Regelung, 
deshalb bitten wir euch die entsprechenden Nachweise 
dabei zu haben. 
Wir bitten um vollständiges Erscheinen. 
 

Eure Vorstandschaft  
Schniidesl Bernau e.V. 
 
 

SCHWARZWALDVEREIN (www.swv-bernau.de) 
 

Wanderprogramm  

Von Brenden nach Berau verläuft unsere 
Mittwochswanderung am 06. April. Wir fahren in 
Fahrgemeinschaften um 13 Uhr bei Holzgeschenke Schmid-
Volk im Gewerbegebiet Weierle ab. Die Leitung hat Herbert 
Meyer (Tel. 07747/570). Gäste sind wie immer willkommen. 
 

Unsere nächste Vorstandssitzung ist am Montag, 11. April, 
ab 19 Uhr auf der Rot-Kreuz-Hütte. 
 

FC Bernau e.V. (www.fcbernau.de) 
Freitag, 01.04.: 
18.30 Uhr: SG Todtmoos/Bernau C II - SG Nöggenschwiel C II 
(in Todtmoos) 

Samstag, 02.04.:  
15.00 Uhr: FC Bernau D - SSC Donaueschingen D 

16.00 Uhr: SG Todtmoos/Bernau C I - SG Hausen II (in 
Todtmoos) 

16.00 Uhr: SV Göschweiler I - FC Bernau I 
18.15 Uhr: SG Neukirch/Gütenbach IV - FC Bernau II 
Sonntag 03.04: 
13.00 Uhr: SG Todtmoos/Bernau A - SG Murgtal A (in 
Bernau) 
 

TC Bernau 
 

Herrichten der Plätze:  
Zum Herrichten der Tennisplätze für die kommende Saison 
treffen wir uns am Mittwoch, 6. April und Donnerstag, 7. 
April jeweils ab 17 Uhr. 

 

Freiwillige Feuerwehr 
Am Montag 04.04.2022 findet um 19:30 Uhr ein Infoabend  
für die Mitglieder der Einsatzabteilung im Gerätehaus statt. 
 

Das Kommando 
 
 
 
 

mailto:st.blasien@kbz.ekiba.de
http://www.swv-bernau.de/
http://www.fcbernau.de/


 

 
 

Informationen zur Eigentumsförderung Wohnungsbau BW 
 

Das Land Baden-Württemberg unterstützt seine 
Bürger*innen, die in den eigenen vier Wänden wohnen 
möchten. Ehepaare, Lebenspartner im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes, auf Dauer angelegte 
Lebensgemeinschaften (Paare) und Alleinerziehende mit 
mindestens einem haushaltszugehörigen Kind oder 
schwerbehinderte Menschen mit speziellen 
Wohnungsbedürfnissen, müssen dazu die 
Einkommensgrenze zum aktuellen Förderprogramm 
Wohnungsbau BW einhalten und das geförderte Objekt 
ausschließlich selbst nutzen. Das zu fördernde Objekt muss 
familiengerecht sein. Keine Förderung erhält, wer bereits 
über angemessenen Wohnraum verfügt. Das gilt auch, wenn 
die Antragstellerin oder der Antragsteller vermögend genug 
ist, um sich mit angemessenem mit Wohnraum zu versorgen. 
Eine sozial orientierte Förderung ist dann nicht 
gerechtfertigt. 
 

Das Land fördert folgende Maßnahmen: 
 

• Neubau oder Erwerb neuen Wohnraums, wenn das 
Vorhaben mindestens die energetische 
Voraussetzung Neubaustandard Plus oder 
Energiesparhaus erfüllt 

• Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen zur 
Schaffung zusätzlichen Wohnraums einschließlich 
notwendiger Begleitmaßnahmen 

• Anpassungsmaßnahmen zum altersgerechten 
Umbau bestehenden Wohnraums, sofern dabei die 
aktuellen Anforderungen der DIN 18040-2 erfüllt 
werden 

• Erwerb bestehenden Wohnraums 
 

und finanziert diese mit einem zinslosen Darlehen. Die 
Zinsverbilligung erstreckt sich auf 15 Jahre, der Tilgungssatz 
beträgt 2,25 Prozent.  
 

Das Förderdarlehen für einen Haushalt mit einem 
minderjährigen Kind beträgt bis zu 200.000 Euro und erhöht 
sich mit steigender Zahl haushaltszugehöriger Kinder. 
Neubauvorhaben mit der energetischen Anforderung 
Neubaustandard Plus erhalten zudem einen 
Tilgungszuschuss von 20.000 Euro. Energiesparhäuser 
können durch einen Tilgungszuschuss bis zu einer Höhe von 
3.500 Euro zusätzlich zur Förderung des Bundes unterstützt 
werden. 
 

Empfänger*innen eines Förderdarlehens, aber auch 
kinderlose Paare und Alleinstehende, die ein 
Familienzuwachsdarlehen der L-Bank in die Finanzierung 
einbeziehen, können eine Ergänzungsförderung für Kinder 
erhalten. Dies gilt für Kinder, welche innerhalb von zehn 
Jahren zu dem Haushalt hinzukommen. Die 
Ergänzungsförderung besteht nach den derzeitigen 
Förderrichtlinien in einem weiteren Tilgungszuschuss bzw. 
beim Familienzuwachsdarlehen einer Zinsverbilligung. 
 

Weitere Informationen und Antragstellung 
 

Interessierte können Fragen zur Finanzierung direkt an die L-
Bank richten: Telefonnummer 0800 150-3030 (kostenlos aus 

dem deutschen Festnetz oder Mobilfunknetz und -provider, 
Mo. – Fr. 8-16:30 Uhr) 
 

Daneben bietet die L-Bank die Möglichkeit an, über ihren 
Finanzierungsrechner die Förderfähigkeit eines Vorhabens zu 
ermitteln. (https://finanzierungsrechner.l-bank.de) 
 

Das Förderdarlehen wird direkt bei Ihrer 
Wohnraumförderstelle beantragt: Ansprechpartner ist das 
Landratsamt Waldshut, Frau Schmidt, Tel. 07751/86-3110. 
 

Kahlhiebe 
 

Kahlhiebe im Wald unterliegen strengen Reglementierungen 
durch das Landeswaldgesetz. Das Kreisforstamt weist darauf 
hin, dass Kahlhiebe ab einer Größe von einem Hektar 
grundsätzlich einer Genehmigung bedürfen. Aber auch 
kleinere Kahlhiebe, die einen Nachbarbestand 
beeinträchtigen können – was im Kleinprivatwald in der 
Regel der Fall ist – müssen beim Kreisforstamt angezeigt 
werden. In diesem Fall ist der zuständige Revierleiter zur 
Beratung hinzuzuziehen. Durch einen Kahlhieb darf der 
Boden und die Bodenfruchtbarkeit nicht geschädigt und der 
Wasserhaushalt nicht erheblich noch dauerhaft 
beeinträchtigt werden. Außerdem dürfen weder Schutz- und 
Erholungsfunktion nachhaltig gestört werden.   
Unzulässige Kahlhiebe stellen eine Ordnungswidrigkeit dar 
und können mit einem Bußgeld geahndet werden. 
Grundsätzlich sind kahl geschlagene Flächen innerhalb von 
drei Jahren wieder aufzuforsten. Dies kann durch natürliche 
Verjüngung, Saat oder Pflanzung geschehen und ist abhängig 
von der Pflanzenverfügbarkeit und der verfügbaren 
Pflanzenqualität. 
 

Impfkonzept wird ab April angepasst 
 

Der Landkreis Waldshut bietet bis mindestens Ende 
September Corona-Impfungen an, passt aber sein 
Impfkonzept an. Der Impfbus kehrt zurück und ergänzt ab 
April die Gemeindeimpftage und das Mini-KIZ in Bad 
Säckingen. 
Auch im Frühjahr und Sommer werden Corona-Impfungen 
durch den Landkreis angeboten. Hierfür passt der Landkreis 
sein Impfkonzept an. Das stationäre Impfangebot wird 
künftig konzentriert auf das Mini-KIZ in Bad Säckingen. 
Dessen Öffnungstage und -zeiten bleiben unverändert: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag, jeweils von 16.00 bis 20.00 
Uhr. Das bedeutet, das Mini-KIZ in Lauchringen wird am 
Samstag, 02. April, zum vorläufig letzten Mal geöffnet sein. 
Das Angebot von Kinderimpfungen wird fortan durch 
Arztpraxen abgedeckt. 
Als zwei Baustein der Impfstrategie, werden die 
Gemeindeimpftage weiter zu den bekannten Öffnungszeiten 
angeboten. Sie werden von 16.00 bis 19.00 Uhr in zentralen 
Räumlichkeiten in den Gemeinden durchgeführt.  
Die Rückkehr des Impfbus bildet den dritten Baustein im 
Impfkonzept. An ausgewählten Tagen wird er vormittags von 
09.00 bis 12.00 Uhr Halt an zentralen Standorten in vielen 
Gemeinden machen und fährt auch Einrichtungen wie z.B. 
Tagespflegen an.  
Bereit stehen die Impfstoffe von Moderna und BioNTech 
sowie Novavax. Im Mini-KIZ werden zudem Impfungen mit 
Johnson & Johnson angeboten. Erst-, Zweit-, Dritt- und 
Viertimpfungen ("Booster") sind möglich.  

https://finanzierungsrechner.l-bank.de/


 

Mitzubringen sind Krankenkassenkarte, Personalausweis 
Impfpass (falls vorhanden). Voranmeldungen sind nicht 
notwendig, können aber dennoch gebucht werden unter: 
https://www.terminland.de/landkreis-waldshut/. 
Informationen zu den Impfangeboten sowie zur 
Terminbuchung stehen auf der Homepage des Landkreises: 
https://www.landkreis-waldshut.de/aktuelles/corona-

impfungen. 

 
 

bilden 

gemeinsam aus. Zum 1. September 2022 
bieten wir zwei Ausbildungsstellen für den Beruf 
„Forstwirt“ (m/w/d) an. 

Nähere Angaben über 
den Berufszweig und 
wie Sie sich bewerben 
können, finden Sie im 
Internet unter 
www.gvvschoenau.de 

und www.stadt.todtnau.de.  

 

 
 

Für den Inhalt der Anzeigen sind die Auftraggeber 
verantwortlich! 

 

 
 
 
 

 
 

Der Gemeinde-
verwaltungsverband Schönau 
im Schwarzwald und die Stadt 
Todtnau 

https://www.terminland.de/landkreis-waldshut/
https://www.landkreis-waldshut.de/aktuelles/corona-impfungen
https://www.landkreis-waldshut.de/aktuelles/corona-impfungen
http://www.gvv.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten:  
am 07.04.22 bleibt die Tourist Info Bernau  
in der Zeit von 9 bis 12 Uhr aufgrund einer  
internen Veranstaltung geschlossen.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis 😊  

 
Öffnungszeiten Museen: 
Ausstellungen im Hans-Thoma-Kunstmuseum: 

  Hans Thoma Gemälde- und 
Preisträgerausstellung 

  Karl Hauptmann Gemäldeausstellung 

  Sonderausstellung „Zurück ins Rampenlicht“ 
 noch bis 23.4.2022 
* Mittwoch bis Freitag von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von 14.00 Uhr - 17 Uhr. Sa und So von 11.30 Uhr - 
17 Uhr.  
 

Holzschneflermuseum Resenhof: 
Öffnungszeiten: 
Mittwoch und Sonntag von 14:00 bis 17:00 Uhr  
Das Forum erlebnis:holz hat derzeit geschlossen.  

 
Veranstaltungen:     
 

Mittwoch, 06. April 
13:00 Uhr - Mit dem Schwarzwaldverein unterwegs:  
Von Brenden nach Berau. Treffpunkt bei 
Holzgeschenke Schmid-Volk, OT Weierle (FG/Bus). 
Wanderführer Herbert Meyer, Telefon 07747/570. 
www.swv-bernau.de  
 
 

Geöffnete Gastronomie-Betriebe: 
 

Hotel Bären, OT Oberlehen 
Montag Ruhetag 
 

Gasthaus Bernauer-Hof, OT Hof 
Montag Ruhetag  
(Betriebsferien vom 24.04. bis einschl. 16.05.22) 
 
 

Berggasthaus Krunkelbachhütte, OT Dorf 
Geöffnet am Wochenende: 
Freitag, 01.04. bis Sonntag, 03.04.2022 
Freitag, 15.04. bis Sonntag, 17.04.2022 

 
 
 
 

Betriebsferien der Gastronomie-Betriebe: 
 

Kurhaus, OT Innerlehen 
bis einschl. 08.04.2022. 
 

Landhotel Löwen, OT Dorf 
Mittwoch Ruhetag 
(Betriebsferien bis 06.04. und vom 18.04. bis einschl. 
28.04.22) 
 

Naturparkhotel Schwarzwaldhaus, OT Innerlehen 
bis einschl. 07.04.2022 
 

Hotel Landgasthof Bergblick, OT Dorf 
bis einschl. 06.04.22 
 

Hotel Das Rössle, OT Innerlehen 
bis einschl. 07.04.2022 
 

Berggasthaus Krunkelbachhütte, OT Dorf 
bis einschl. 28.04.22 (Ausnahme Wochenenden) 
 

„Die Hütte“ im Loipenzentrum hat bis zum 6. April 
geschlossen. Ab dann hat Die Hütte immer 
donnerstags bis sonntags geöffnet (in den Ferien 
täglich geöffnet). 
 
 

Zauberwald Bernau:  
Der Zauberwald ist derzeit noch geschlossen. Nach den 
Wintermonaten wird der Pfad auf eventuelle Schäden 
überprüft. An Ostern freuen sich die Zauberwaldbewohner 
über viele Besucher!  
 

Die Nachsaison hat begonnen!  
Aufgrund der gemeldeten Schneefälle  
starten wir am 01. April 2022 die Nach- 
saison. Wir freuen uns auf viele Besucher.  
Der Skilift Köpfle 2 ist von 9-17 Uhr in Betrieb.  

                
 

 

 

Tourist Information 
Rathausstraße 18, 79872 Bernau im Schwarzwald  
Telefon: 07675/1600-30 
tourist-information@bernau-schwarzwald.de  
www.bernau-schwarzwald.de  
 

Öffnungszeiten:  
Mo bis Fr von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr 

 

 

 

http://www.swv-bernau.de/
mailto:tourist-information@bernau-schwarzwald.de
http://www.bernau-schwarzwald.de/

